
884 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

22. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXX 
XXXXXXXXX, mit dem das Bundes-Ver­
fassungsgesetz in der Fassung von ,1929 durch 
eine Bestimmung über die Zuständigkeit der 
Länder zur Regelung des Grundsfücksver­
kehrs für Ausländer oder im Ausland wohn-

hafte Personen ergänzt wird" 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art. I 

folge "Zivilrechtswesen einschließlich des wirt­
scha.ftlichen Asso~iat)ionswesens" durch die W ort­
folge: "Zivilrechtswesen einschließlich des wirt­
schaftlichen Assoziationswesens, jedoch mit Aus­
schluß von Regelungen, die den Grundstücks-: 
verkehr für Ausländer oder im Ausland wohn­
hafte' Personen verwaltungsbehördlichen 'Be­
schränkungen unterwerfen;" ersetzt" 

Art. 11 

'Im Art. 10 Abs. 1 Z. 6 des Bundes-Verfassungs,: Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929 wird die Wort- gesetzes' ist die Bundesregierung betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

L I Regelungen dieser Art, wie, sie der Landes-
Die Bundesländer haben in den vergangenen gesetzgeber getroffen hat, stellen keine Neuheit 

Jahren Landesgesetze erlassen, in denen sie die dabr. Schondvor demdJahBre 19
d
38 hatte dbcr Gedsetchz-

üb d E' d d' E' " ge er, un zwar er un esgesetzge er, ur 
ertragung es Igentums 0 er Ie mraumung d B d 0 4- J l' 1924 BGBI 

bestimmter dinglicher und obligatorischer Rechte Nas 24~n" ebsgesdetz Evom b' uRl ch " 0 ob' 
o L; ch f f" A' I" d . I d r. ", u er en rwer von e ten, an un c-an Iegens a ten ur us an er 1m nteresse er r chS ch d eh A I" d 'd . . 
Verhinderung einer überfremdung verwaltungs~ weg 1 en a en ur us an er un 0 0 m we~-
polizeilichen Beschränkungen unterworfen haben. tererFolge durch das Bund.~sgesetz vom 18. AprIl 
Vornehmlich konzentrierten sich die Regelungen 1~28, BGBl. Nr. 106" uber den 'Erwerb des 
auf das Erfordernis der verwaltungsbeh" dliche EIgentums an unbeweglIchen Sachen durch Aus­
Genehmigung für einen solchen G~un~~erkeh; lä~der, ~rwerb von Grunds.tücken oder grund­

Unmittelbaren Anlaß für diese gesetzgeberi­
schen R:'egelungen bildete das Eu r 0 p ä i s eh e 
Nie d e rla s sung s,ü berein,kommen, das 
grundsätzlich, die Freiheit des Liegenschafts­
erwerbes durch Ausländer vorsieht, soweit nicht 
diese Freiheit vor der Ratifikation dieses über­
einkommens durch einen Mitgliedstaat einer Be­
schränkung unterworfen worden war. 

stucksgleichen Rechten SOWIe von Rechten an 
Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten, 
einer Beschränkung in gewisser Hinsicht unter­
worfen; 

Diese bundesgesetzlichen Regelungen wurden 
allerdings zu einem Zeitpunkt vom Bundesgesetz­
geber getroffen, in dem bundesgesetzliche Rege:. 
lungen über ,den Verkehr mit land- und forst­
wirtschaftlichen Grundstücken bestanden hatten. 
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2 884 der Beilagen 

Nachdem der Verfassungsge'richtshof mit dem 
Erkenntnis Slg. 2658/1954 in einem auf Verfas­
sungsstufe stehenden Rechtssatz ausgesprochen 
hatte, daß die Regelung des Verkehrs mit land­
und forstwirtschaftlichen Grundstücken (Grund­
verkehrsrecht) nach dem gegenwärtigen Stand 
der Kompetenzverteilung gemäß Art. 15 Abs. 1 
B.-VG. in, Gesetzgebung und Vollziehung den 
Ländern zusteht, war es weder für die Bundes­
regierung noch für den Landesgesetzgeber frag­
lich, daß der Landesgesetzgeber auch den Erwerb 

, von Grundstücken u. dgl. durch. Ausländer einer 
Kontrolle unterwerfen konnte. 

GestütiZt auf diese durch die Spruchpraxis des 
Verfassungsgerichtshofes geschaffene Rechtsl:!.ge, 
die es auch erforderte, das seinerzeit vom Bun­
desgesetzgeber erlassene Grundverkehrsgesetz 
aufzuheben" und durch landesgesetzliche Vor­
schriften zu ersetzen, haben die Länder - wie 
eingangs erwähnt - auch Regelungen über den 
Grundverkehr durch Ausländer getroffen. 

1I. 

Der Verfassungsgerichtshof hat anläßlich zweier 
bei ihm nach Art. 144 des Bundes-Verfassungs­
gerichtshofes in der Fassung von 1929 anhängiger 
Beschwerden das Verfahren unterbrochen und die 
diesen BesdIwerdefällen z'llgrunde liegenden Lan'­
desgesetze, und zwar das Salzburger Ausländer­
grunderwerbsgesetz, LGBl. Nr. 96/1%4, und 
das Vorarlberger Ausländergrunderwerbsgesetz, 
LGBl. Nr. ,33/1962, hinsichtlich der in diesem 
Verfahn,n präjudiziellen Teile dieser Gesetze ge­
prüft. 

Mit den Erkenntnissen vom 30. Juni 1967, 
G 9/67, G 11/67, hzw. vorn 27. Juni 1967, G 8/67, 
G 10/67 hat er die präjudiziellen Vorschriften 
des Salzburger und des, Vorarlberger Ausländer­
grunderwerbsgesetzes aufgehoben. In heiden 
Fällen begründet der Verfassungsgerichtshof 
seinen Rechtsstandpunkt damit, daß die Rege­
lung der Materie dem Kompetenztatbestand des 
Art. 10 Abs.1 Z. 6 B.-VG. ,;Zivilrechts­
w e se nU zuzuordnen wäre. Der Gerichishof 
teilte nicht die von, den Landesregierungen ver­
tretene Auffassung, daß die Aufstellung von Be­
schränkungen für den Grundverkehr gegenüber 
A.~sländ,ern gleich 'den Vorschriften über den 
Verkeht mit land-, und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken zu behandeln wäre. Der Gerichts­
hof gelangte vielmehr zu der Auffassung, daß 
aus dem Begriff "Zivilrechtswesen" nur die Maß­
nahmen auszuscheiden sind, die zum Ziele hatten, 
den aus der Freiheit des Verkehrs mit Grund 
und Boden namentlich nach dem ersten Welt­
krieg erkennbar gewordenen Gefahren für die 
bäuerliche Siedlung zu steuern. Daraus habe er 

in dem erwähnten Rechtssatz des Erkenntnisses 
SIg. 2658/1954 die Folgerung gezogen, daß die 
Regelung nur solcher Maßnahmen in die Länder­
kompetenz nach Art. 15 Abs. 1 B.-VG. falle. 

Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes er­
gibt jedoch die historische Auslegung, daß zur 
Regelung der Rechtsstellung der Ausländer im 
Inland der "Materiengesetzgeber" zuständig sei. 
So sei zum Beispiel die Bestimmung des § 8 der 
Gewerbeordnung über die gewerberechtliche 
Stellung von Ausländern der Materie "Angelegen­
heiten des Gewerbes" (Art. 10' Abs. 1 Z. 8 
B.-VG.) zuzurechnen. Entgegen den Meinungen 
der Landesregierungen zeige- die Regelung des 
§ 33 ABGB. in Verbindung mit den schon früher 
erwähnten Bundesgesetzen vom 4. Juli 1924, 
BGBl. Nr. 247, und vom 18. April 1928, BGBL 
Nr. 106, daß die Regelung der Rechtsstellung von 
Ausländern in Angelegenheiten des Erwerbes vOn 
inländischen Grundeigentum eine, Materie des 
Zivilrechtswesens sei. 

UI. 

Ohne sich im gegebenen Zusammenhang' mit 
der Argumentation des Verfassungsgerichtshofes 
auseinanderzusetzen, hatten diese Erkenntnisse 
Zur Folge, daß die Ausländergrunderwerbsgesetze 
der Länder im vollen Umfang der Aufhebung 
durch den Verfassungs gerichtshof ausgesetzt und 
dem mehr oder weniger kontrollosen Erwerb 
von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten durch Ausländer Tür und Tor geöffnet 
sind. 

Sämtliche Landesregierungen haben daher mit 
Recht die Ansicht vertreten, daß eine rasche und 
endgültige verfassungsrechtliche Sanierung der 
geltenden und durch das Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes in ihrem Rechtsbestand be­
troffenen einschlägigen Landesgesetze getroffen 
werden sollte. Ein solches Begehren scheint an­
gesichts des verfassungsgesetzlich verankerten 
Bundesstaatsprinzips nicht nur verständlich, 
sondern auch berechtigt. 

Eine besondere Eilbediirftigkeit ist schon des­
halb geboten, weil der Verfassungsgerichtshof in 
den geprüften Fällen für das Außerkrafttreten 
der von ihm aufgehobenen Normen - VOn der 
Möglichkeit des Art. 140 Abs.3 B.-VG. Gebrauch 
machend -k~ine Frist bestimmt hat. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers sollte 
um so mehr begründet werden, als die gegen­
ständliche Materie eng mit dem land- und forst­
wirtschaftlichen Grundverkehr verwandt ist und 
der Landesgesetzgeber mit gutem Grund - ge­
stütZt auf den Rechtssatz des Erk. des Verfas­
sungsgerichtshofes Slg. 2658/1954 - seine Zu­
ständigkeit zur' Gesetzgebung und Vollziehung 
anzunehmen berechtigt war. 
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IV. 

a) Der Landesgesetzgeber ist heute schon be-
rechtigt, auf dem Gebiet des Zivilrechtes 1 m 
Bereiche seiner Gesetzgebung die 
zur Regelung des Gegens~andes erforderlichen 
Bestimmungen zu treffen. Dies normiert Art. 15 
Abs. 9 B.-VG. Der Gedanke lag daher nahe, 
eine nach der Rechtsprechung des Verfassungs­
gerichtshofes de~ Zivilrecht zuzuordnende 
Materie dem Landesgesetzgeber in Ge set z­
g e b u n gun d Voll z i e h u n g formal an 
jener Stelle' des Bundes-Verfassungsgesetzes vor­
zubehalten, die heute sChon den Landesgesetz­
geber zu R e gel u n gen auf dem Gebiete des 
Zivilrechtes unter bestimmten Voraussetzungen 
ermächtigt. Gegen diese Methode der verfassungs~ 
gesetzlichen Regelung des vorliegenden Problems 
hat sich jedoch die überwiegende Zahl der .Ämter 
der Landesregierungen ausgesprochen und dem­
gegenüher eine Lösung vertreten; wie sie im vor­
liegenden Entwurf verwirklicht wir~. 

Die Kompetenzen des Bundes zur Gesetz­
gebung und Vol1ziehung sind im Art. 10 Abs. 1 
B.-VG. taxativ aufgezählt. Dazu gehört auch die 
Materie "Zivilrechtswesen" (Art. 10 Albs. 1 Z. 6 
B.-VG.), welcher Regelungen, die den Grund­
stücksverkehr für Ausländer beschränken, nach 
der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
zuzuordnen sind. Dagegen werden jene Ange­
legenheiten, die in Gesetzgebung und Vollziehung 
den Ländern zustehen, im Bundes-Verfassungs­
gesetz nicht ausdrücklich genannt, sondern durch 
die Generalklausel des Art. 15 Abs. 1 B.-VG. 
erfaßt. Aus dem Zusammenhalt von Art. 10 
Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1 B.-VG. ergibt sich, 
daß eine im Art. 10 Abs. 1 aus der Bundeszu­
ständigkeit ausdrücklich ausgenommene Ange­
legenheit, die nicht auch an einer anderen Stelle 
des Bundes-Verfassungsgesetzes oder eines son­
stigen Bundesverfas'sungsgeS'etzes ,dem Bund vor-

'behalten wird, unter die Generalklausel des 
Art. 15 Abs. 1 R-VG. fällt. Die gegenständliche 
Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz 
wird den Ländern daher in der Weise vorbehal­
ten, daß sie ausdrücklich aus dem Tatbestand 
"Zivilrechtswesen" des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B.-VG. 
herausgenommen ~ird. 

den Ländern zu erlassen und zu voll!ziehen sein 
werden. 

b) Die dem 'Landesgesetzgebereingeräumte 
Kompetenz hat sich' allerdings auf Tatbestände 
zu beschränken, die nicht den I nh alt" der 
Rechtsgeschäfte als solchen und die z iv i l~ 
r e c h tl ich e n F 0 r m e n,in denen sich 
der Rechtsverkehr abwickelt, zum Gegenstand 
haben, sondern bloß die , ver wa 1 tu fio g S" 

pol i z eil ich e n Kontröllmittel erfassen" die 
für den Grundverkehr gegenüber Ausländern 
oder im AusJand wohnhaften Personen maß~ 
gebend sein sollen. Nach dem Wo~tiaut des Art. I 
würde daher etwa eine Regelung, die für die 
Gültigkeit eines Kaufvertrages für Ausländer die 
Schriftform vorschreibt' und somit als eine "Be­
schränkung" - des Grundverkehrs für Ausländer 
interpretiert werden könnte, hicht in die Kompe-:­
tenz ,des Landesgesetzgebers fallen. 

c) ,In den geltenden Laooesgesetzen sind fol~ 
gende zivilrechtliche Formen des, Grundstücks" 
verkehrs einer verwaltungs<behöf\dlichen Geneh­
migung unterworfen: _ -,' 

1. Erwerb des Eigentums unter Lebenden,'ins­
besondere auch Erwerb im Wege der Zwangs~ 
versteigerung; 

2. Einräumung von persönlichen: Diensi:ba~:' 
keiten (Recht des FruChtgenusses und des 
Gebrauches); 

3. ,Einräumung des -Baurechtes und 
Rechten mit gleichartigem Inhalt; 

von 

4. Einräumung von Bestandrechten, insbeson-
dere Verpachtung.' , 

Das Zivilrecht kennt den Ausdruck "Grund­
stücksverkehr" nicht. In -gesetzlichen Vorschriften 
ist anscheinend !zum ersten Mal im Titel des 
Gesettzes vom 13. Dezember 1919, StGBl. 
Nr. 583; von "Gruooverkehr" die Rede. Dar~ 
unter wir,d nicht nur die übertragung des Eigen­
tums ,durch Rechtsgeschäft unter Lebenden, 
sondern auch die Einräumung des Fruchtgenuß­
rechtes und die Verpachtung verstanden. Der­
seLbe AUSIdruck fiooet sich auch im Titel späterer 
gesetzlicher Vorschriften des Bundes und der 
Länder, die ebenfalls jeweils mehrere der oben 
angeführten Tanbestände zum Gegenstand haben. 
Auch in der Rechtsprechung des VeNassu,ngs-

Durch diese Methode wird weder der Boden gerichtshofes wird zum "Grundverkehr" n.icht 
der Argumentation des Verfassungsgerichtshofes nur die übertragung des Eigentums durch 
verlassen, noch werden die erwähnten Erkennt- Rechtsgeschäft unter Lebenden, sondern auch die 
nisse G 9/67, 11/67 und G 8/67, 10/67 "korri- Einräumungdes Fruchtgenußrechtes;' d.ie Ver­
giert". Es wird vielmehr ausdrücklich anerkannt, pachtung und der Erwerb im Wege der Ver­
daß Vorschriften über den Erwerb von Liegen- steigerung gezählt (Slg. 2658/1954 und 2820/ 
schaften durch Ausländer "an sich" als Regelun- 1955). . 
gen auf dem Gebiete des Zivilrechtswesens an- . . '. . 
zusehen sind, aber nach dem ausdrücklichen 1

1 

Im Erk.G 9/67, 11/67 vom 30. Juni 1967 
Willen des V ~rfassungsgesetzgebers ab dem Wirk- sp~ichtder .~~rfassu. ngsgeri~t~,hof vom "Verkehr 
samwerden dieses Bundesverfassun'gsgesetzes von mlt Grundstucken schlechthm ,,,Maßnahmen auf 
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dem Gebiete des Liegensdtafts;verkehrs" und 
"rech tsgesdtärftlich er Liegenschafts;ver kehr". Den 
damit umsdtriebenen Taubestand nimmt der Ver­
fassungsgerichtshof ;vom Grund;verkehnrecht 
(RegeluD.'g des Verkehrs mit hmd- und forst­
wirtsmaftlidten Grundstücken) im Sinne des 
Redttssatzes BGBL Nr. 92/1954 aus und suJb­
sumiert ihn unter aen Kompetenztatbestand 
"Zi;vilredttswesen" des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 
B.-VG. Die Ausdrücke"Grundstücksverkehr" 
und "tiegeIIJSdtafts;verkehr" sind in der Recht­
spredtung des Verfassungsgeridttshofes ident.' Der 
im vorliegenden iEn,twurf verwendete Terminus 
"Grundstücksverkehr" dürfte demnadt geeignet 
sein, die den Ländern eiMuräume.nde Zuständig­
keit ,in präziser Weise zum Ausdruck zu bringen. 

d) Es dürfte überflüssig sein, im Text des 
Bundes-Verfas'S'Ungsgesetzes rieben den "A u s­
I ä nd ern" ausdrücklim audt· "Staatenlose" 
zu ,nennen. Denn der verfassungsredttliche Begriff 
des Ausländers umfaßt ".lum die Staatenlosen. 
Dies ergibt sidt aus Art. 6 Albs. 4B.-VG. Im 
Interesse einer einheitlichen Terminologie des 
Bundes-Verfassungsgesetzes wurae daher davon 
Abstand genommen, an Stelle des Begriffes "Aus­
länder" den Ausdruck "F'remder" zu gebrauchen, 
den der einfache Gesetzgeber in § 1 des Fremden­
polizeigesetzes, BGBI. Nr. 75/1954, und in § 2 
Z; 4 des Staatsbürgerschaft~gesetzes 1965, BGBL 
Nr. 250, verwendet hat. 

e) Mehrere bilaterale Abkommen schließen es 
aus, die Angehörigen versdtiedener Staaten zum 
Beispiel Dänema1"k, Italien, die Niederlande, 
SdIrWeden, . die SchweilZ u,nd die Vereinigten 
Staaten we,gen ihrer Staatsiange­
hör i g k e i t Gru11ldstücksverkehrsibeschränkun­
gen zu unterwerfen. Die internationale Entwick­
lung läßt den Abschluß weiterer Staatsverträge 
dieser Art erwarten (vgl. das bereits erwähnte 
Europäisme Niederlassungsubereinkommen). Da­
durch könnte die den Ländern eingeräumte Kom­
petem:, wenn sie sich nur auf Ausländer be­
sdtränlken würde, durch von Organen des Bundes 
abzuschließende Staatsverträge nahezu unwirk­
S'3mgemacht weraen. D3!her soll die Kompetem: 
der Länder sich auch auf im Ausland wohnhafte 
Personen, gleichgültig welcher Sta'atsbürgersdtaft, 
erstrecken. 

'Gegen diese Regelung wurde im: Begut­
achuungsvertahren von mehreren Stellen der Ein­
wand vor,gebramt, daß dadurch ,die im Ausland 
wohnhaften Staatsbürger gegenüber den im 
Inla11ld wohnenden Staatsbürgern .diskriminiert 
würden und somit ,der G lei eh h e i t S.g run d­
s atz verletzt werde. Die ,Bundesreg,ierung ver­
kennt nicht, daß dieser Einwand nimt durch den 
bloß formalen Hinweis widerlegt: werden könne, 
es handle sich· hier um eine Regelung auf der 
Stufe eines Bundesverfassungsgeseozes, die nicht 

selbst dem verfassungsgesetlZIichen Gleich,heits­
gebot unterliegen könne. Der Gleich:heitsgrund­
satz stellt zweDfellos ein fundamentales Prinzip 
des Bundesverfassungsrechtes dar, dessen DurCh­
hrechung auch durch den Bundesverfassungs­
gesetzgeber aus' rechtspoIitischen Erwägu11lgen 
abzulehnen wäre und uberdies die Frage einer 
Gesamtänderung ,der Bundesverfassung im Sinne 
des Art. 44 Abs. 1 B.-VG. aufwerfen könnte. Die 
Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf unter 
dem Aspekt des Gleichheitsgruoosatzes sind 
jedoch aus sachUchen Erwägungen nicht begrün­
.det. Die vorgeschlagene Änderung des Art. 10 
Abs. 1 Z. 6 B.-VG. hat nämlich ausschließlich 
eine kom p e.t e n zr e eh t li ehe Regelung 
zum Inhalt, ,durch ,die verfassungsgesetzlich ge­
währleIstete Rechte des einzelnen Staatsbürgers 
weder unmittelbar noch mittelbar berührt 
werden. Für die auf Grund dieser Kompetenz­
regelung ergehenden einfachen Lande51gesetze giJt 
aber der Gleichheitsgru11ldsatzdes Art. 7 B.-VG. 
uneingesdtränkt. Der Lindes'gesetlzgeber wird 
daher ernschaft zu prüfen hahen, inwieweit 
Differenzierungeri zwischen verschiedenen K<ate­
gorien von Staat~bü1"gern sachlich gerechtfertigt 
und dahet: mit ,dem Gleich.heitssatz vereinbar 
sind. Dem einzelnen Staatsbürger alber bleibt es 
unbenommen, eine vermeintliche Verletzung 
seines Rechtes auf Gleichheit vor den Gesetz 
durch den Landesgesetzgeber vor dem Verfas­
sU11lgsgerichtshof :gemäß Art. 144 B.-VG. geltend 
zu ma,chen. In ,diesem Zus~mmenhang wird dar­
auf verwiese'n, daß auch in der Schweiz der 
ein f ach e Gesetzgeber 'Zwar an den 
Wohnsitz im Ausland anknüpft, a:ber Personen, 
die ,das Remt haben, irich in der Schweiz nieder­
zulassen, ferner ,gesetzliche Erben, Blutsverwandte 
und Ehegatten des Grundeigentümers (des Ver­
äußerers) von der ,Bewilligungspflicht aus'nimmt. 

f) Die den Ländern durch diesen Entwurt vor­
behaltene Kompetenz weist Ähnlichkeit mit der 
Zuständ~gkeit zur Regelung des Verkehrs mit 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
.gemäß dem Rechtssatz des Verfassungsgerichts­
hofes, BGBl. Nr. 92/1954 auf. Während aber 
Beschränkungen des Grundstücksverkehrs zum 
Schutze vor überfremdung desheirnischen 
Grund und Bodens 'als Regelungen auf dem 
Gebiet ,des Zivilrechtes nach dem Inhalt der 
KompeteMverteilung im Zeitpunkt ihres In­
krafttretens (1. Oktober 1925) anzusehen sind, 
fallen Maßnahmen auf dem Gebiet des Liegen­
sch·a,ftsverkehrs mit ,dem Ziel, ,den aus ,der Frei­
heit des Verkehrs mit Grund und Boden ent­
stehenden Gefahren für die bäuerliche Siedlung 
zu steuern ("Grundverkehrsrecht"), von· vor~ 
herein nicht· unter den Tatbestand "Zivilrechts., 
wesen", sondern sind na,ch dem· erwähnten 
Rechtssatz des 'Vef'fassungs:gerichtshofes in der 
Zuständigkeit der Länder gemäß Art. 15 Abs. 1 
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verblieben. An' diesem gemäß Art. 138 Abs. 2 und des Vorarlberger Ausländergrunderwerbs: 
B.-VG. auf der Stufe eines VerfasS'llngsgesetzes gesetzes sein, die vom Verfassungsgerichtshof als 
stehenden Reditssatz des Verfassungsgerichts- venfassungswidrig' aufgehoben wurden. Gegen 
hofes wird durch den vorliegenden Entwurf diese rück wir kEin deS an i e run g von 
n,ichtsgeändert. Beschränkungen des Grund- LandeSigesetzen durcheirt BundesverfaSS'llngs­
s1JÜcksverkehrs 'Zur Erhaltung eines leistungs- gesetz wurden von mehreren begutachtenden 
fähigen BauerniStandes bzw. eines wirtschaftlich Stellen Bedenken vorgebracht. Diesen ist insofern 
gesunden: mittleren und kleinen la,ndwirtschaft- beizupflichten, als jede rückwirkende Regelung 
lichen Grundbesitzes verbleiben weiterhin in der - auf der Stufe eines Verfassungsgesetzes 
Zuständigkeit der Länder ,und sind nicht als ebenso wie auf der Stufe eines einfach·en Ge­
Angelegenheiten des Zivilrechtswesens zu qualifi- setzes - inrechtsstaatlicher Hin5icht prOlblema­
zieren. Da die Regierungsvorlage keine Anhalts- tisch erscheint. Die Regierungsvorlage sieht daher 
punkte für eine andere A'IlSlegung enthält, von einer solchen Regelung ab. Es wird somit 
erii:brigt es sich, dies ausdrücklich verfassungs- den Landtagen obIiegen, nach Beschlußfassung 
gesetzlich zu normieren. über d,iese Regierungsvorlage durch die parla­

Durch den vorliegenden Entwurf werden auch 
andere Tatbestände der Kompetenzartikel nicht 
beriihrt. Dies gilt ,insbesondere für die Bestim­
mung des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 "sonstige 'Ent­
eignung, soweit sie nicht Angelegenheiten be­
trifft, die in den seLbständigen Wirkungshereich 
der Länder fallen". Es bleibt daher dem Bundes­
gesetzgeber weiterhin unbenOlIllmen, etwa Ent­
eignungsbestimmungen im Ralhmen gesetzlicher 
Regelungen von "Angelegenheiten des Gewerbes 
un:d der Industrie" (Art. 10 A!bs. 1 Z. 8 B.-VG.) 
vorzusehen. Die Zuständigkeit des Bundes zur 
Gesetzgebung und Vollziehung derartiger Be­
stimmungen bleibt auch für den Fall gewahrt, 
daß durch sie Ausländer oder im Ausland wohn­
hafte Personen betroffen werden. In diesem Zu­
sammenhang sei nochmals ,darauf hingewiesen, 
daß der vorHegende Entwurf lediglich den Zweck 
verfolgt, die in den letzten Jahren von den 
Ländern getroffenen gesetzlichen Beschränkungen 
des Grundstücksverkehrs von Ausländern hun­
desverfassungsgesetzlich abzusichern. Ober den 
Rahmen ,der in den geltenden Ausländergrund­
erwerbsgesetzenbzw. Grundverkehrsgesetzen der 
Länder getroffenen RegeLungen hinaus werden 
den Ländern 'keine weiteren Befugnisse ein­
geräumt. Bei Zweifel <über den Umfang der 
gegenständlichen Kompetenzregelung wird daher 
im Sinne der für die Auslegung der Kompeterrz­
artikel des Bundes~ Verfassungsgesetzes vom Ver­
fassungsgerichtshof entwickelten "Versteine­
rungstheorie" auf die derzeit geltenden Landes­
gesetze als Auslegungsbehelf 2)urückzugreifen sein. 

V. 
Der zur Begutachtung versendete Entwurf sah 

I vor, daß die derzeit geltenden Landesgesetze vom 
Zeitpunkt ihres ursprünglichen Inkrafttretens a,n 
nicht deshalh als verfassungswidr.jg 'erlassen an'Zu­
sehen sein sollten, weil die Länder damit 
Regelungen auf dem Gebiet des Zivilrechts ge­
troffen haben, die den Grundstücksverkehr für 
A'usländer Ibzw. Staatenlose beschränken. Aus­
genommen sollten lediglich jene Bestimmungen 
des Salzhurger Ausländergrunderwerbsgesetzes 

mentarischen Organe den Grundstücksrverkeh1' 
mit Ausländern neu gesetzlich zu regeln. 

VI. 

Es kann erwartet werden, daß die Länder die 
Neuregelull!g der gegenständlichen! Materie rz;um 
Anlaß nehmen, die derzeit geltenden Bestim­
mUll!gen unter wirtschaftspolitischen Gesichts­
punkten zu überprüfen. Insbesondere wi'rd dabei 
zu heachten sein, daß die steigende Tendenrz. der 
Grundstückspreise von einer gegenläufigen Ent­
wicklung abgelöst worden 'Zu sein scheint. Auch 
die Gefahr einer überfremdung des österreichi­
sehen Liegenschaftsbesitzes dürfte derzeit weniger 
akut sein als noch vor einigen Jahren. Die Länder 
werden audl ,darauf :~u achten haben, daß die 
verwaltungspolizeiliche Kontrolle 'des Grund­
stücksverkehrs nicht die Neugriindung ausländi­
scher Betriebe sowie ausländischer Investitionen 
in österreich in einer wirtschaftspolitisch un~ 
erwünschten Weise Ibehill!dert. Schließlich werden 
auch verwaltull!gsökonomische Ge:.ichtspunkte 
anläßlich der Neuregelung der gegenständlichen 
Materie zu berücksichtigen sein. Es ,dürfte sich 
in dieser Hinsicht als ~weckmäßig erweisen, wenn 
der Landesgesetzgeber den Liegenschaftserwerb 
von Ausländern dann von einer behördlichen 
Kontrolle befreit, wenn dieser bereits auf Grund 
andererbull!des- oder landesgesetzlicher Bestim­
mungen einer Genehmigung bedarf. . 

Diese Gedanken treffen etwa auf Versiche­
rungsunternehmer zu, deren Liegem;chaftserwerb 
einer aufsichtSibehördlichen Genehmigung bedarf. 

So wünschenswert die Beachtung all dieser Ge­
sichtspunkte durch den Landesgesetzgeber in 
rechtspolitischer Hinsicht ist, so scheint es doch 
ausgeschlossen, in einer . lediglich die Kompetenrz­
verteilung zwischen Bund und Ländern betref­
fenden Norm Richtlinien aufzunehmen, wie der 
gegenständliche Kompetell!ztatbestand von ein., 
fachen Gesetzgeber auszuschöpfen ist. Eine solche 
Methode würde mit dem System der Verteilung 
der Zuständigkeiten zur Gesetzgebung und Voll­
ziehung des Bundes-Verfassungsgesetzes nicht in 
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Einklang zu bringen sein. Im übrigen würoen 
Zweifel daran, daß der Landesgesetzgeber nicht 
im gleichen Maße wie die gesetzgebenden Organe 
des Bundes Zu einer den: sachJichen Gegebeniheiten 
entsprechenden rechtlichen Regelung der gegen­
ständlichen Materie in der Lage wäre, das föde­
ralistische Prinzip der Bundesverfassung über­
haupt in Frage stellen. 

Es ist selbstverstän.dlich, daß der Landesgesetz­
geber an die von den zuständigen Organen des 
Bundes gemäß Art. 50 .B.-VG .. begründeten völ­
kerrechtlichen Verpflichtungen österreichs ge­
bunden ist. D.ie dem Bund in dieser Hinsicht 
gemäß Art. 16 iB.-VG. zukommenden Rechte 
werden ~l:urch den vorliegenden Entwurf nicht 
beeinträch tigt. 
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